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seine Wohnung oder seine Staatsangehörigkeit eine 
unrichtige Angabe macht oder die Angabe verwei
gert;

9. wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Ge
nehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe
oder Witwenkassen, Versicherungsanstalten oder 
andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten 
errichtet, welche bestimmt sind, gegen Zahlung eines 
Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geld
beiträgen beim Eintritte gewisser Bedingungen oder 
Fristen, Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten;

10. (abgehoben);
11. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt 

oder wer groben Unfug verübt;
12. wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Aus

übung seines Gewerbes den darüber erlassenen An
ordnungen zuwiderhandelt, insbesondere den durch 
Landesgesetz oder Anordnung der zuständigen Be
hörde bestimmten Zinsfuß überschreitet;

13. (aufgehoben);
14. (aufgehoben);

(2) In den Fällen der Nummern 2, 4, 5, 6 kann neben 
der Geldstrafe oder der Haft auf Einziehung der Vorräte 
von Waffen oder Schießbedarf, der Stempel, Siegel, Stiche, 
Platten oder anderen Formen, der Abdrücke oder Ab
bildungen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem 
Verurteilten gehören oder nicht.

Anm.: Abs. 1 Ziff. 1 ist durch Ges. vom 3. Juni 1914, Ziff. 2 durch Kon- 
trollratshefehl Nr. 2, Ziff. 3 durch Art. 3 Ziff. 2 des Ges. zur Änderung des 
Strafgesetzbuches vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 839), Ziff. 10 durch Art. 9 
Ziff. 2 des Ges. zur Änderung des Strafgesetzbuches vom 28. Juni 1935 
(RGBl. I S. 839), Ziff. 13 durch § 15 Abs. 2 des Tierschutzgesetzes vom 
24. November 1933 (RGBl. I S. 987) und Ziff. 14 durch Art. 1 Nr. 2 des Ges. 
gegen das Glücksspiel vom 23. Dezember 1919 aufgehoben worden.


